
Anlage I: Modulübersicht 

Es müssen Leistungen im Umfang von insgesamt wenigstens 120 C nach Maßgabe der 

nachfolgenden Bestimmungen erfolgreich absolviert werden. 

1. Wahlpflichtbereich (60 C) 

1Der Wahlpflichtbereich teilt sich auf in die Bereiche „Basismodule“, „Finanzwissenschaft“, 

„Betriebswirtschaftliche Steuerlehre“ und „Recht“. 2Es sind Module im Gesamtumfang von  

60 C nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgreich zu absolvieren. 

a. Wahlpflichtbereich Basismodule (mindestens 24 C) 

Es sind mindestens 4 der folgenden Basismodule im Umfang von insgesamt wenigstens  

24 C erfolgreich zu absolvieren:  

M.WIWI-VWL.0014 Allgemeine Steuerlehre 6 C 

M.WIWI-BWL.0105 International Company Taxation 6 C 

M.WIWI-BWL.0120 Abgabenrecht 6 C 

M.WIWI-VWL.0101 Theory and Politics of International Taxation 6 C 

M.WIWI-BWL.0003 Unternehmensbesteuerung  6 C 

b. Wahlpflichtbereich Finanzwissenschaft (mindestens 12 C) 

Es sind zwei der folgenden Module im Umfang von insgesamt mindestens 12 C erfolgreich zu 

absolvieren, darunter mindestens 6 C durch ein nachfolgend und im Modulverzeichnis als 

solches gekennzeichnetes Seminar: 

M.WIWI-VWL.0007 Institutionenökonomik II: Experimentelle Wirtschaftsforschung 6 C 

M.WIWI-VWL.0016 Fiskalföderalismus in Deutschland und Europa 6 C 

M.WIWI-VWL.0037 Finanzwissenschaftliches Forschungsseminar 6 C 

M.WIWI-VWL.0042 European Economy 6 C 

M.WIWI-VWL.0103 Seminar Theorie und Empirie der Besteuerung 6 C 

M.WIWI-VWL.0163 Tax and fiscal competition  6 C 

c. Wahlpflichtbereich Betriebswirtschaftliche Steuerlehre (mindestens12 C) 

Aus folgendem Angebot sind Module im Umfang von insgesamt mindestens 12 C erfolgreich 

zu absolvieren, darunter mindestens 6 C durch ein nachfolgendes und im Modulverzeichnis 

als solches gekennzeichnetes Seminar: 

M.WIWI-BWL.0015 Besteuerung von Unternehmen unter dem Einfluss  
des Europarechts 

 
6 C 

M.WIWI-BWL.0016 M&A, Finanzierung und Besteuerung 6 C 

M.WIWI-BWL.0101 Stand und Methoden der empirischen Steuerforschung 6 C 

M.WIWI-BWL.0123 Tax Transfer Pricing 6 C 

M.WIWI-BWL.0156 Seminar zur Besteuerung von Unternehmen 6 C 

d. Spezialisierungsbereich Recht (mindestens 6 C) 



Aus folgendem Angebot ist mindestens ein Modul im Umfang von 6 C erfolgreich zu 

absolvieren: 

M.WIWI-BWL.0121 Juristische Methodenlehre 6 C 

M.WIWI-BWL.0015 Besteuerung von Unternehmen unter dem Einfluss des 
Europarechts 

 
6 C 

 

2. Betriebswirtschaftslehre (6 C) 

Aus folgendem Angebot ist ein Modul im Umfang von 6 C erfolgreich zu absolvieren: 

M.WIWI-BWL.0001  Sustainable Finance 6 C 

M.WIWI-BWL.0002 Rechnungslegung nach IFRS 6 C 

M.WIWI-BWL.0085 Finanz- und Nachhaltigkeitscontrolling 6 C 

3. Methodenbereich (12 C) 

Aus folgendem Angebot sind Module im Umfang von insgesamt wenigstens 12 C erfolgreich 

zu absolvieren: 

M.WIWI-QMW.0001 Generalized Regression 6 C 

M.WIWI-QMW.0004 Econometrics I 6 C 

M.WIWI-QMW.0005 Econometrics II 6 C 

M.WIWI-QMW.0012 Multivariate Time Series Analysis 6 C 

M.WIWI-QMW.0036 Economic and Business Forecasting 6 C  

M.WIWI-QMW.0039 Seminar Economic and Business Forecasting 6 C  

M.WIWI-QMW.0040 Introduction to Statistical Methods in Economic Sciences 6 C  

M.WIWI-QMW.0041 Stochastic Processes 6 C  

M.WIWI-QMW.0042 Computational Statistics  6 C  

M.WIWI-VWL.0001 Advanced Microeconomics 6 C 

M.WIWI-VWL.0041 Panel Data Econometrics 6 C 

M.WIWI-VWL.0054 Behavioral Game Theory 6 C 

M.WIWI-VWL.0136 Behavioral Economics: Theory and Experimental Methods 6 C  

M.WIWI-VWL.0150 Game Theory 6 C  

M.WIWI-VWL.0165 Introduction to PsychoEconomics 6 C 

M.WIWI-VWL.0180 Methods in Advanced Microeconomics 6 C 

M.WIWI-BWL.0101 Stand und Methoden der empirischen Steuerforschung 6 C  

M.WIWI-BWL.0119 Entscheidungs- und Verhandlungstheorie 6 C 

M.WIWI-BWL.0121 Juristische Methodenlehre 6 C 

M.WIWI-BWL.0163 Methoden der empirischen 

Rechnungslegungs- und Kapitalmarktforschung“ 

6 C  

4. Wahlbereich (12 C) 



1Es sind Module im Umfang von insgesamt 12 C erfolgreich zu absolvieren. 2Dabei kann frei 

aus einem oder mehreren der folgenden Angebote gewählt werden: 

a. 1Aus dem Modulangebot der Master-Studiengänge der 

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät mit der Kennung 

M.WIWI-BWL, M.WIWI-HGM, M.WIWI-QMW, M.WIWI-

VWL, M.WIWI-WB, M.WIWI-WIN und M.WIWI-WIP, 

sofern die dort genannten Zugangsvoraussetzungen 

erfüllt sind. 2Die nach Nrn. 1 bis 3 bereits gewählten 

Module sind dabei nicht erneut belegbar. 

b. Aus folgender Liste von Modulangeboten anderer Fakultäten der Universität Göttingen, 

sofern die dort genannten Voraussetzungen erfüllt sind und das Modul weder im vorherigen 

noch in diesem Studiengang bereits absolviert wurde: 

S.RW.1131a Grundzüge des Gesellschaftsrechts  
(Personengesellschaftsrecht) 

 
6 C 

S.RW.1131b Grundzüge des Kapitalgesellschaftsrechts 6 C 

S.RW.1132 Wettbewerbsrecht (UWG) 6 C 

S.RW.1133 Kapitalmarkt- und Börsenrecht 6 C 

S.RW.1134 Bank- und Versicherungsaufsicht  6 C 

S.RW.1165 Unternehmenssteuerrecht 6 C 

S.RW.1215 Europarecht I 6 C 

S.RW.1217 Völkerrecht I 6 C 

S.RW.1218 Public International Law II, (International Organizations)  6 C 

S.RW.1229 Internationales und europäisches Wirtschaftsrecht 6 C 

S.RW.1234 Europarecht II 6 C 

S.RW.1235a Steuerrecht I 6 C 

S.RW.1235b Steuerrecht II  6 C  

S.RW.1421 Deutsches Staatskirchenrecht und europäisches 
Religionsrecht 

 
6 C 

SK.GB.02 Kommunikative Kompetenz: Gender- und 
Diversitykompetenz in der Kommunikation 

 
3 C 

B.Inf.1611 Programmieren für Nicht-Informatiker 3 C 

B.Pol.600 Politik und Wirtschaft 8 C 

M.Agr.0197 Sustainability – basics and application 6 C  

Es kann auch folgendes Modul belegt werden, wenn die Zugangsvoraussetzungen erfüllt und 

Lehrkapazitäten vorhanden sind. Mögliche freie Plätze zu diesem stark nachgefragten Modul 

können bei den jeweiligen Lehrenden erfragt werden: 

M.Psy.504 Arbeitspsychologie 6 C 



c. Aus der folgenden Liste von Modulgruppen aus dem zentralen Schlüsselkompetenzangebot 

der Universität Göttingen, soweit die dort genannten Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind und 

soweit sie noch nicht im vorhergehenden Studiengang absolviert worden sind; Module mit der 

Anfangskennung SK.AS werden nur bis zu insgesamt höchstens 7 C berücksichtigt; eine 

anteilige Berücksichtigung von Modulen erfolgt nicht; ein Modul, mit dem die Höchstsumme 

von 7 C überschritten wird, kann nur als freiwillige Zusatzprüfung berücksichtigt werden. 

SK.AS.BK Module Kompetenzen der beruflichen Einmündung  

SK.AS.FK Module Führungskompetenz  

SK.AS.KK Module Kommunikative Kompetenzen  

SK.AS.SK Module Sozialkompetenzen  

SK.AS.WK Module Wissens- und Selbstkompetenzen  

d. Module aus dem Sprachangebot der Universität, soweit es sich um Module handelt, die ein 

der Niveaustufe B äquivalentes Sprachniveau nach dem Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmen für Sprachen (GeRS) vermitteln und die Module noch nicht im 

vorhergehenden Studiengang eingebracht wurden. Abweichend von Satz 1 ist die 

Berücksichtigung von Modulen zu den Sprachen Deutsch, Englisch sowie der Muttersprache 

der oder des Studierenden ausgeschlossen. 

3Im Wahlbereich können anstelle der genannten Module andere Module (Alternativmodule) 

nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen belegt werden. 4Voraussetzungen für die 

Berücksichtigung eines Alternativmoduls sind: 

aa. ein schriftlicher Antrag der oder des Studierenden, der vor der Belegung des 

Alternativmoduls an die Studiendekanin oder den Studiendekan der 

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zu richten ist; 

ab. die Zustimmung der Studiendekanin oder des Studiendekans der Fakultät oder 

Lehreinheit, die das Alternativmodul anbietet. 

5Die Entscheidung über die Genehmigung des Antrags trifft die Studiendekanin oder der 

Studiendekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. 6Diese oder dieser wird vor der 

Entscheidung eine Stellungnahme über die Zweckmäßigkeit des Modulersatzes von 

Lehrenden des Studiengangs einholen, für den die oder der Studierende eingeschrieben ist. 

7Der Antrag kann ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden; ein Rechtsanspruch der oder 

des antragstellenden Studierenden besteht nicht. 8Die Berücksichtigung eines Moduls, das 

bereits absolviert wurde, als Alternativmodul ist ausgeschlossen. 

5. Masterarbeit 

Durch die erfolgreiche Anfertigung der Masterarbeit werden 30 C erworben. 

 

Anlage II: Graphiken zum empfohlenen Studienverlauf  

a) Studienbeginn zum Wintersemester 


